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Zebrastreifen Kreuzung Rupert-Mayer-Straße/Colmarer  
Straße/Tölzer Straße 
BA-Antrag Nr. 20-26 / B 06951 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 19 - Thalkirchen-
Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger, 
 
zu Ihrem Antrag vom 06.08.2024 teilen wir Ihnen Folgendes mit: 
 
Mit dem o.g. BA-Antrag wird in der Rupert-Mayer-Straße und in der Tölzer Straße jeweils ein 
Fußgängerüberweg gefordert. Zur Prüfung des Sachverhaltes fand ein Ortstermin, sowie 
Verkehrszählungen statt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 9 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) dürfen Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen nur dort angeordnet werden, wo dies auf Grund der besonderen 
Umstände zwingend erforderlich ist. Insbesondere Beschränkungen und Verbote des 
fließenden Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen 
Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung 
erheblich übersteigt (die also erheblich über das in einer Großstadt übliche Maß hinausgeht). 
 
Die Errichtung eines Fußgängerüberweges (Zebrastreifens) ist nach den bundeseinheitlichen 
Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft. Wesentliche Beurteilungskriterien sind dabei die Fahrzeug- und 
Fußgängerfrequenzen. 
So kommt nach den Richtlinien die Anlage eines Zebrastreifens unter anderem dann in Frage, 
wenn die Fahrzeugbelastung während der Spitzenstunde des Fußgängerverkehrs auf dem in 
einem Zuge zu querenden Straßenteil mindestens 200 Kraftfahrzeuge/h, zu keiner Tageszeit 
jedoch mehr als 750 Kraftfahrzeuge/h und die Fußgängerbelastung mindestens 50 Fußgänger 
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pro Stunde beträgt. 
 
Dabei hängt die Zulässigkeit auch davon ab, in welchem Verhältnis Fahrzeuge und Fußgänger 
zueinander auftreten.  
 
Das Mobilitätsreferat hat zur Erhebung der Verkehrszahlen hierzu am 30.09.2024 an der 
Kreuzung Rupert-Mayer-Straße/Tölzer Straße Verkehrszählungen zur schulrelevanten Zeit 
durchgeführt. 
 
Für die Querung der Rupert-Mayer-Straße westlich Tölzer Straße konnten folgende Zahlen 
ermittelt werden: 
 
→ zwischen 07:10 Uhr und 08:10 Uhr: -   71 Fußgänger 
      - 280 Fahrzeuge 
 
Für die Querung der Tölzer Straße nördlich Rupert-Mayer-Straße wurden folgende Zahlen 
ermittelt: 
 
→ zwischen 07:10 Uhr und 08:10 Uhr: -   35 Fußgänger 
      - 178 Fahrzeuge 
 
Die vorgegebenen Anforderungen an die erforderlichen Verkehrszahlen werden demnach 
lediglich für die Querungsstelle westlich Tölzer Straße erreicht. 
 
Das Mobilitätsreferat wird daher für die Querungsstelle westlich Tölzer Straße einen 
Fußgängerüberweg anordnen. Die Umsetzung erfolgt dann in Abstimmung mit dem 
Baureferat. 
 
Die endgültige Umsetzung des Fußgängerüberweges wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Hierfür bitten wir Sie bereits heute um Geduld. 
 
Die Einrichtung des Fußgängerüberweges in der Tölzer Straße kann zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht erfolgen. Aufgrund der fortwährenden Änderungen im Umkreis der Querungsstelle, kann 
eine erneute Prüfung zu gegebener Zeit erfolgen. Für Schüler*innen, welche die U-Bahn 
nutzen und an der Station Obersendling ein- und aussteigen, steht zur Querung der Tölzer 
Straße ein Fußgängerüberweg am U-Bahn-Aufgang zur Verfügung. 
 
Der Antrag des Bezirksausschusses ist damit satzungsmäßig erledigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 

 




